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RS OGH 1970/11/11 3Ob116/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1970

Norm

EO §331 E

EO §332

Rechtssatz

Die Überweisung des gepfändeten Anspruches auf Herausgabe eines Unternehmens und der Auftrag an den

Drittschuldner, das Unternehmen nach Fälligkeit des Herausgabeanspruches herauszugeben, liegt im Rahmen der

dem Exekutionsgericht durch § 332 EO eingeräumten Befugnis, die nach der Art des gepfändeten Rechtes unter

Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Falles zweckmäßigste Verwertungsart anzuordnen.
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